
Minijobs – welche 
Rechte habe ich? 

 
Sie arbeiten in einem „Minijob“ und sind sich nicht sicher, ob 
bzw. wie viel Anspruch auf Urlaub, Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall (auch der Kinder) oder andere Leistungen 
(Arbeitslosengeld) Sie haben bzw. wie die Einahmen aus einem 
Minijob auf das Arbeitslosengeld „angerechnet“ werden?  
Sie wollen wissen, ob bzw. welche Rentenansprüche Sie mit 
einem Minijob erwerben und was Sie für eine „ausreichende“ 
Rente tun sollten?  
Sie wollen Tipps und Hinweise, wie Sie ihre Rechte 
durchsetzen können? Dann kommen Sie zur Infoveranstaltung 
zum Thema „Minijobs“. Referentin ist Ria Sonntag, Rechts-
anwältin und Expertin auf dem Gebiet Minijobs. Sie ist Autorin 
diverser Broschüren zu Teilzeitarbeit, geringfügiger Beschäf-
tigung und Minijobs und beantwortet auch Ihre Fragen. Die 
Veranstaltung richtet sich an Frauen. 
 

16. November 2011, 18 Uhr 
Frau & Beruf, Fleischhauerstr. 37, Lübeck 

 

- kostenfrei ! - 
 

Bitte melden Sie sich bis zum 14.11.2011 bei  
Frau & Beruf, Tel: 0451-7079793 bzw. E-Mail: 

luebeck@frauennetzwerk-sh.de an.  
 

             
 

 
 

Frauenbüro 


